
SCHULSOZIALARBEIT
 
IN RHEINLAND-PFALZ
 
Eine Anregung für 
freie und für kommunale* Träger 
der Schulsozialarbeit 

* Für Jugendämter als Träger siehe Flyer
„Handreichung für Jugendämter als Träger von
Schulsozialarbeit“
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To-do-Liste 

■ Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendamt
abschließen
■ Vorabsprachen mit der Schule, Klärung von Auf

gaben, Voraussetzungen und Rahmenbedingun
gen von Schulsozialarbeit
■Weitergabe relevanter schriftlicher Unterlagen

(Konzepte, Flyer, Standards, etc.) an die Schullei
tung
■ Gemeinsame Erarbeitung eines Konzepts, eines

Kooperationsvertrags mit der Schule und einer
Arbeitsplatzbeschreibung
■ Einführung der Fachkraft bei Schulleitung und

Kollegium, Vorstellung beim Jugendamt 
■ Fachliche Zuordnung der Schulsozialarbeit in die

Organisation des Trägers und Sicherstellen der 
Fachkoordinierung 
■ Unterstützung der Einarbeitung und Ermögli

chung der Weiterqualifizierung der Fachkraft
(Fortbildung, Fachtagung, Hospitation, Litera
turstudium, usw.)
■ Regelmäßiger Austausch mit der Fachkraft
■ Regelmäßiger Austausch gemeinsam mit der

Schulleitung und Fachkraft über Umsetzung und
Weiterentwicklung des Konzepts
■ Schaffung der Rahmenbedingungen für Supervi

sion, kollegiale Beratung, die Mitwirkung in
Netzwerken und Fortbildung
■ Schaffung eines sozialraumbezogenen Netz

werks Schulsozialarbeit
■ Qualitätsmanagement
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Quellen 
■ SPECK, Karsten (HRSG.):

Schulsozialarbeit. Eine Einführung Reinhardt-Ver
lag, München 2009
■ Nicole Pötter und Gerhard Segel (Hrsg.):

Profession Schulsozialarbeit – Beiträge zu Qualifi
kation und Praxis der sozialpädagogischen Arbeit
an Schulen



Gesetzliche Grundlagen von Schulsozialarbeit 

Die rechtlichen Grundlagen und damit der Auftrag 
der Schulsozialarbeit finden sich in § 13 sowie in den 
§§ 11, 14 und 81 SGB VIII und im Jugendförderungs
gesetz des Landes RLP in den §§ 3 und 4 JuFöG. 

Definition und Ziele 

„Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe, 
bei dem sozialpädagogische Fachkräfte kontinuier
lich am Ort Schule tätig sind und mit Lehrkräften 
auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberech
tigten Basis zusammenarbeiten, um junge Men
schen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen 
und beruflichen Entwicklung zu fördern, dazu beizu
tragen Bildungsbenachteiligungen abzubauen, Er
ziehungsberechtigte und Lehrer und Lehrerinnen bei 
der Erziehung und dem erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutz zu beraten und zu unterstützen, sowie 
zu einer schülerfreundlichen Umwelt beizutragen. 
Schulsozialarbeit ist ein professionelles sozialpäda
gogisches Angebot, das eigenständig und dauerhaft 
im Schulalltag verhaftet ist. Voraussetzung ist eine 
verbindliche partnerschaftliche Zusammenarbeit 
von Jugendhilfe und Schule.“ (Speck K. 2009, S. 2) 

Schulsozialarbeit bezieht sich aber nicht nur auf den 
Ort Schule, sondern auch auf das Gemeinwesen 
und das soziale Umfeld der Schüler und Schülerin
nen. Die Arbeit ist vielschichtig und macht insofern 
eine Vernetzung und Zusammenarbeit der Fach
kräfte der Schulsozialarbeit mit anderen Institutio
nen und Professionen notwendig. 

Selbstverständnis 

Schulsozialarbeit sieht Kinder und Jugendliche als 
eigenständige Persönlichkeiten in ihrer individuellen 
Lebenssituation. Sie ist immer wieder aufs Neue he
rausgefordert, deren individuelle Erfahrungen, Er
lebnisse und Bedürfnisse zu hinterfragen, zu 
verstehen und zu begleiten. Grundlegend für die 
Schulsozialarbeit sind die Prinzipien der individuel
len Wertschätzung, Empathie, Partnerschaftlichkeit, 
Freiwilligkeit und Vertraulichkeit. Sie geht vom 
Kind/Jugendlichen aus. In der Zusammenarbeit mit 
Schülerinnen und Schülern nimmt sie eine offene, 
die unterschiedlichen Lebenswelten respektierende 
Grundhaltung ein. Jedes Kind und jeder Jugendliche 
kann sich vertrauensvoll, also ohne Zwang und Auf
lagen, an die Fachkraft wenden. Die Fachkräfte be
greifen Schule nicht nur als Lernort, sondern als 
wichtigen Lebensort von Kindern und Jugendlichen. 
Sie richten den Blick nicht nur auf den einzelnen 
Schüler und die einzelne Schülerin, sondern nehmen 
die Lebenswelt der Kinder, Jugendlichen und Fami
lien, innerhalb und außerhalb von Schule in den 
Blick. In der Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendli
chen, Eltern, Sorgeberechtigten und Lehrkräften ist 
die Gewährleistung des Datenschutzes zu beachten. 
Die Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen 
unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Die Bereit
schaft zur selbstkritischen Auseinandersetzung über 
die eigenen Motive, Ziele und Deutungsmuster 
sowie über Wirkungen des beruflichen Handelns 
wird von den Fachkräften erwartet. 

Arbeitsbereiche 

■ Beratung und Unterstützung von Kindern, Ju
gendlichen, Eltern, Personensorgeberechtigten 
und Lehrkräften 
■ Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte 
■ Unterstützung bei Übergängen (von Kinderta

geseinrichtung zu Grundschule, von Grund
schule zu weiterführender Schule, von Schule in 
das Berufsleben, bei Schulwechsel) 
■ Konfliktbearbeitung 
■ Kooperation mit dem Kollegium 
■ Mitwirkung an der Schulentwicklung und 

Jugendhilfeplanung 
■ Netzwerkarbeit 
■ Sozialraum bezogene Arbeit 
■ Dokumentation, Berichtswesen und Evaluation 

Links 

■ http://mifkjf.rlp.de/kinder-und-jugend/ 
jugendpolitik/jugendsozialarbeit/ 
■ http://mifkjf.rlp.de/fileadmin/mifkjf/Jugend/ 

STANDARDS-SCHULSOZIALARBEIT.pdf 
■ http://lsjv.rlp.de/no_cache/kinder-jugend-und

familie/jugendarbeit/?cid=15897&did=53284& 
sechash=8f844dfe 
■ www.gew.de/Binaries/Binary42304/Berufs

bildSSA_Fassung-13-11-07.pdf 
■ http://www.gew.de/Kooperationsverbund_ 

Schulsozialarbeit.html 

http://www.gew.de
http://www.gew.de
http://lsjv.rlp.de
https://mffjiv.rlp.de
https://mffjiv.rlp.de/de/themen/kinder-und-jugend/jugendpolitik/jugendsozialarbeit/
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